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RA Dr. Sebastian Louven*

Kartellrechtlicher Rechtsschutz gegen unberechtigte
Verk�uferkonto-Sperren durch Amazon

Kurz und Knapp

Dieser Beitrag gibt eine �bersicht, welche Mçglich-
keiten auf Amazon aktive gewerbliche Verk�ufer ha-
ben, um sich gegen unberechtigte Sperren auf der
digitalen Plattform gerichtlich zur Wehr zu setzen. Er
kn�pft dabei an die zunehmende Bedeutung dieser
Diskussion sowie erste instanzliche Entscheidungen
an.

I. Einleitung

Online-Vertrieb hat im Allgemeinen in den letzten Jahren
eine enorme Bedeutung gewonnen. F�r die Zwecke dieses
Beitrags und der damit zusammenh�ngenden Fragen soll-
te der Online-Vertrieb dabei zun�chst in zwei große
Anwendungsf�lle unterschieden werden. Der erste um-
fasst Verk�ufer mit einem eigenen E-Commerce-Auftritt,
der unmittelbar durch den Endkunden erreichbar ist. We-
sentlich f�r diesen Beitrag ist der zweite Anwendungsfall,
bei dem der Online-Vertrieb �ber digitale Plattformen
stattfindet. Diese digitalen Plattformen vermitteln den
Kontakt zwischen Verk�ufern und Endkunden. Sie er-
bringen also eigene Leistungen, die entsprechend verg�tet
werden. Die wirtschaftlich bedeutendste Vermittlungs-
plattform ist dabei Amazon mit einem breiten Portfolio
und einem Gesamtanteil an den Online-Einzelhandels-
ums�tzen im Jahr 2020 bei 53 Prozent.1 Aber auch bran-
chenspezifische Vermittler-Plattformen werden von Ver-
k�ufern genutzt.

F�r gewerbliche Verk�ufer kçnnen die T�tigkeiten der
Vermittler-Plattformen eine derart hohe Bedeutung ha-
ben, dass sie allein ausschlaggebend f�r die wirtschaft-
lichen Aktivit�ten sind. Ein tats�chlicher Ausschluss von
der Plattform bedeutet dann f�r diese Unternehmen
gleichzeitig einen Ausschluss ihrer wirtschaftlichen T�-
tigkeiten. Angesichts dieser Bedeutung stellen sich die
Fragen, unter welchen Bedingungen Vermittler-Plattfor-
men wie Amazon ihre Leistungen gegen�ber spezifischen
Unternehmen �berhaupt noch einstellen d�rfen und wel-
che rechtlichen Mçglichkeiten jene haben, sich zur Wehr
zu setzen.2

Abzugrenzen ist diese Konstellation von der ebenso rele-
vanter gewordenen Fallgruppe der Wiederherstellung von
Social-Media-Accounts im Zusammenhang mit dem �u-
ßerungsrecht.3 Geht es bei jener vorwiegend um die Mei-
nungsfreiheit und soziale Teilhabe, so steht bei einem
Vorgehen gegen gesperrte Verk�uferkonten die durch das
Kartellrecht gesch�tzte Wettbewerbsfreiheit im Vorder-

grund. Beiden Themenkomplexen gemein ist jedoch die
Frage nach der Reichweite und Ber�cksichtigungsf�hig-
keit eines unternehmerischen Selbstbestimmungsrechts
der Plattform-Betreiber.

II. Materiell-rechtliche Grundlagen
eines kartellrechtlichen Entsperranspruchs

Ein Vorgehen betroffener Unternehmen kommt im Wege
eines Unterlassungsanspruchs gegen eine marktmacht-
missbr�uchliche Gesch�ftsverweigerung in Betracht. Dies
l�uft im Ergebnis auf den Zwang zu einem nicht-miss-
br�uchlichen Verhalten hinaus.

1. Anspruchsgrundlage

Zentrale Vorschrift f�r die private Kartellrechtsdurchset-
zung ist § 33 Abs. 1 GWB. Danach haben Betroffene einen
Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gegen�ber Un-
ternehmen, die gegen kartellrechtliche Vorschriften oder
kartellbehçrdliche Verf�gungen verstoßen. Ein Verstoß
gegen die Vorschriften des Marktmachtmissbrauchsver-
bots kann darin liegen, dass ein marktm�chtiges Unterneh-
men ohne sachliche Rechtfertigung ein Gesch�ft mit be-
troffenen Unternehmen verweigert, einschr�nkt oder be-
endet. Sperren von Verk�uferkonten durch Amazon kçn-
nen einen Unterfall dieses Verstoßes darstellen.

2. Adressatenstellung

Grundlegende Voraussetzung f�r die persçnliche Anwen-
dung des Behinderungsmissbrauchsverbots ist das Beste-
hen einer marktbeherrschenden Stellung. Daneben kann
im deutschen Kartellrecht gem�ß § 20 Abs. 1, Abs. 2 GWB
auch unter- und außerhalb der marktbeherrschenden Stel-
lung eine relative Marktmachtstellung dazu f�hren, dass
die Verbote aus § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB anwendbar sind.
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* Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. VIII. Alle zitierten Internetquellen
wurden zuletzt abgerufen am 9. 10. 2021.

1 Janson, Amazon baut Macht im Einzelhandel aus, statista v. 21. 5. 2021,
https://de.statista.com/infografik/22272/anteil-von-amazon-an-den-einzel
handelsumsaetzen-in-deutschland/; Semmann, Amazon.de baut Macht
deutlich aus v. 28. 1. 2021, https://www.dvz.de/rubriken/digitalisierung/
e-commerce/detail/news/amazonde-baut-macht-deutlich-aus.html; Kolf,
Corona-Boom: Amazon wickelt jetzt mehr als die H�lfte des deutschen
Onlinehandels ab v. 2. 7. 2021, https://www.handelsblatt.com/technik/it-in
ternet/e-commerce-corona-boom-amazon-wickelt-jetzt-mehr-als-die-haelf
te-des-deutschen-onlinehandels-ab/27382008.html?ticket=ST-464150-3x
6RiozvWnebPGgmvhuN-ap1.

2 LG Hannover, 22. 7. 2021 – 25 O 221/21; LG M�nchen I, 12. 5. 2021 –
37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613 = ECLI:DE:LGMUEN1:2021:
0512.37O32.21.0A; vorher grunds�tzlich �hnlich wohl LG M�hlhausen,
29. 6. 2020 – HK O 26/20; LG Hildesheim, 26. 6. 2019 – 3 O 179/19.

3 Hierzu BGH, 29. 7. 2021 – III ZR 179/20, K&R 2021, 723 ff. und BGH,
29. 7. 2021 – III ZR 192/20, KuRL2021-723-3.



a) Besonderheiten bei Plattformen

F�r die hier dargestellten F�lle ist zun�chst die Klarstel-
lung wichtig, dass es sich bei Amazon um eine digitale
Plattform handelt.4 Als digitale Plattformen kçnnen Ge-
sch�ftsmodelle beschrieben werden, bei denen �ber das
Internet verschiedene Nutzer oder Nutzergruppen mitei-
nander vermittelt werden.5

Einhergehend treten besondere wettbewerbliche Effekte
auf, zu dessen markantesten die auch sinnbildlichen Netz-
werkeffekte z�hlen. Mit letzteren werden Interdependen-
zen zwischen den Nutzern oder Nutzergruppen beschrie-
ben, die ganz typisch f�r die Vermittlungsfunktion digi-
taler Plattformen sind. Sie sind f�r die teilnehmenden
Nutzer und damit auch die Verk�ufer auf Amazon ein
wichtiger Grund, warum die Leistungen der Plattform in
Anspruch genommen werden. Denn die Plattform nutzt die
Netzwerkeffekte gerade als Grundlage ihrer Vermittlungs-
leistungen.6

b) Marktbeherrschende Stellung gem�ß § 18 Abs. 1 GWB

Im deutschen Kartellrecht enth�lt zum einen der § 18
Abs. 3a GWB bereits seit 2017 deklaratorische Regelun-
gen zur Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung
bei sogenannten mehrseitigen M�rkten und Netzwerken.
Seit Anfang des Jahres 2021 enth�lt § 18 Abs. 3b GWB
eine zus�tzliche Regelung zur Feststellung der sogenann-
ten Intermediationsmacht.

Mit diesen Abs�tzen wurden aber keine neuen oder zu-
s�tzlichen Vorschriften geschaffen, die das bisherige Vor-
gehen erweitern.7 Denn grundlegende Voraussetzung ist
gem�ß § 18 Abs. 1 GWB die Feststellung einer beherr-
schenden Stellung auf einem sachlich relevanten Markt.
Danach ist in einem ersten Schritt die Feststellung und
Abgrenzung vorwiegend des sachlich relevanten Marktes
erforderlich. Ein Markt l�sst sich durch das Aufeinander-
treffen von Angebot und Nachfrage beschreiben.8 Er wird
maßgeblich durch die Auswahlentscheidungen des Nach-
fragers eines Angebots erfassbar.9 Daran schließt sich die
Feststellung an, ob ein Unternehmen auf diesem festge-
stellten Markt marktbeherrschend ist.

Beachtet man die oben dargestellten Besonderheiten digi-
taler Plattformen, so l�sst sich daran orientiert auch eine
differenzierte Darstellung der Marktabgrenzung f�r die
Zwecke dieses Beitrags erzielen. Das LG M�nchen I etwa
hatte �berzeugend einen Markt f�r das Dienstleistungsan-
gebot von Onlinemarktpl�tzen gegen�ber H�ndlern ange-
nommen.10 Das ist insofern nachvollziehbar, als dass die
H�ndler als Nachfrager der Vermittlungsleistung durch
Amazon anzusehen sind, die den Abschluss konkreter
Transaktionen sowie After-Sales-Support beinhaltet. Diese
Vermittlungsleistung durch Amazon ist aber nicht durch
jegliche andere E-Commerce-T�tigkeit zur Deckung des
Vermittlungsbedarfs austauschbar.Ebensonicht austausch-
bar sind die Nachfragen der unterschiedlichen Nutzergrup-
pen. Amazon-Nutzer fragen dieVermittlungsleistung nach,
um ihre konkrete Suche nach einem zu erwerbenden Pro-
dukt zu befriedigen. Amazon-Verk�ufer fragen die Ver-
mittlungsleistung nach, um ihre Angebote mçglichst vielen
Amazon-Nutzern gegen�ber sichtbar zu machen.

Im Rahmen der Feststellung der marktbeherrschenden
Stellung sind nach mittlerweile als gesichert geltender
herrschender Rechtsprechung die plattformspezifischen
Besonderheiten einzubeziehen.11 Das bedeutet etwa, dass
Netzwerkeffekte oder auch Kosten- und Grçßenvorteile

wie in § 18 Abs. 3a GWB angesprochen als marktmacht-
verst�rkende Faktoren ber�cksichtigt werden kçnnen.
Dementsprechend kann hinsichtlich der Vermittlungsleis-
tungen Amazon argumentiert werden, dass die bloßen
Marktanteile zus�tzlich durch Netzwerkeffekte verst�rkt
werden, gerade weil n�mlich eine enorm große Kunden-
gruppe erreicht werden kann. Dies spiegelt sich in dem
mittlerweile festgestellten Anteil von 53 % an dem gesam-
ten E-Commerce-Umsatz wider, der allein �ber die Platt-
form Amazon erzielt wird. Daraus kann der R�ckschluss
gezogen werden, dass auch auf dem festgestellten sachlich
relevanten Markt ein �berragender Umsatzanteil �ber
Amazon l�uft, was wiederumR�ckschl�sse auf denMarkt-
anteil zul�sst.

Nicht untergehen darf allerdings derHinweis, dass die platt-
formbedingten Besonderheiten grunds�tzlich auch als Ein-
w�nde gegen�ber bestehender Marktmacht brauchbar ge-
macht werden kçnnen.12 So kçnnen etwa negative Netz-
werkeffekte oder innovationsgetriebener Wettbewerbs-
druck die Marktstellung schm�lern. Allerdings liegt etwa
einmarktexternerWettbewerbsdruckaufderSeitederAma-
zon-Nutzer angesichts des dargestellten Umsatzanteils eher
fern und auch sonst sprechen keine offensichtlichen Um-
st�nde f�rmarktmachtabfederndewettbewerbliche Effekte.
Hinsichtlich der Angebote anderer Plattformen wie etwa
Suchmaschinen scheitert es in der Regel an der fehlenden
Transaktion als Erfolg einer Vermittlungsleistung.

c) Relative Marktmachtstellung gem�ß
§ 20 Abs. 1 S. 1 GWB

Ebenso mit der 10. GWB-Novelle 2021 wurden einige
klarstellende Regelungen zur relativen Marktmacht auf-
genommen. Auch diese erweitern nicht den materiellen
Anwendungsbereich, sondern enthalten lediglich aus-
dr�ckliche Beschreibungsregelungen.13 Bislang wurden
im Zusammenhang mit Amazon oder �hnlichen digitalen
Plattformen keine gerichtlichen Feststellungen dazu ge-
troffen, ob diese auch hiernach Adressaten des Behinde-
rungsmissbrauchsverbots aus § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB sind.
Das Bundeskartellamt untersuchte dies in seinen Verfah-
ren gegen�ber Hotelbuchungsplattformen, ohne dass es
jedoch auf eine Kl�rung ankam.14 Gleichwohl ist dies
bereits nach den bisherigen Maßst�ben naheliegend.
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4 LG M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613, Rn. 44 =
ECLI:DE:LGMUEN1:2021:0512.37O32.21.0A.

5 Ganz eingehend hierzu schon Dewenter/Rçsch/Tersch�ren, NZKart 2014,
387; Evans, YJR 2002, 325; Rochet/Tirole, RJE 2006, 645; Armstrong,
RJE 2006, 668; Rochet/Tirole, JEEA 2003, 990; Schmalensee, JIE 2002,
103.

6 Siehe dazu vor allem die Erkenntnisse bei Rochet/Tirole, JEEA 2003, 990;
Rochet/Tirole, RJE 2006, 645.

7 K�hnen, in: Loewenheim et al., Kartellrecht, 4. Aufl. 2020, § 18 GWB,
Rn. 105.

8 Podszun/Franz, NZKart 2015, 121.
9 BGH, 23. 6. 2020 – KVR 69/19, K&R 2020, 683 ff. = NZKart 2020, 473 =

GRUR-RS 2020, 20737, Rn. 29 – Facebook.
10 LG M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613, Rn. 42 =

ECLI:DE:LGMUEN1:2021:0512.37O32.21.0A.
11 BGH, 23. 6. 2020 – KVR 69/19, K&R 2020, 683 ff. = NZKart 2020, 473 =

GRUR-RS 2020, 20737, Rn. 37, 45 – Facebook; BGH, 5. 5. 2020 – KZR
36/17, GRUR 2020, 961, Rn. 57 – FRAND-Einwand; BGH, 10. 12. 2019 –
KZR 57/19, K&R 2020, 302 ff. = NZKart 2020, 141 – Werbeblocker IV;
BGH, 8. 10. 2019 – KZR 73/17, K&R 2019, 790 ff. – Werbeblocker III; so
auch LG M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613,
Rn. 62 = ECLI:DE:LGMUEN1:2021:0512.37O32.21.0A.

12 So auch schon Monopolkommission, Sondergutachten 68 – Wettbewerbs-
politik: Herausforderung digitale M�rkte v. 1. 6. 2015, https://www.mono
polkommission.de/images/PDF/SG/SG68/S68_volltext.pdf, S. 363.

13 Louven, Ri 2020, 76.
14 BKartA, 22. 12. 2015 – B9-121/13, BeckRS 2016, 4449, Rn. 76, 306 ff. –

Meistbeg�nstigungsklauseln bei Booking.com; BKartA, 20. 12. 2013 –
B9-66/10, BeckRS 2014, 4343, Rn. 236 – HRS Bestpreisklausel.



Bereits vor der 10. GWB-Novelle wurde die wirtschaft-
liche Bedeutung digitaler Plattformen im Zusammenhang
mit der relativen Marktstellung aus § 20 Abs. 1 S. 1 GWB
diskutiert.15Danach kçnnen Unternehmen auch gegen�ber
digitalen Plattformen derart abh�ngig sein, dass sich ihnen
keine zumutbaren Ausweichmçglichkeiten bieten. Dies
liegt insbesondere angesichts der steigenden wirtschaft-
lichen Bedeutung des �ber Amazon erzielten Anteils am
E-Commerce-Gesamtumsatz nahe. Auf dieser Grundlage
kann auch eine neue Fallgruppe der plattformbedingten
Abh�ngigkeit angenommen werden.

Mit der 10. GWB-Novelle wurde in § 20 Abs. 1 S. 2 GWB
eine erg�nzende Regelung aufgenommen, die den platt-
formspezifischen Besonderheiten Rechnung tr�gt. Danach
gelten die Verbote aus § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB auch f�r
Unternehmen wie Amazon, die als Vermittler auf mehr-
seitigen M�rkten t�tig sind, soweit andere Unternehmen
von ihrer Vermittlungsleistung in derWeise abh�ngig sind,
dass keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmçg-
lichkeiten f�r den vermittelten Zugang zu Beschaffungs-
und Absatzm�rkten bestehen. Die Regelung nimmt das
Konzept der Intermediationsmacht auf, das ohne das zu-
s�tzliche Abh�ngigkeitsmerkmal auch bei der allgemeinen
Marktmachtbestimmung in § 18 Abs. 3b GWB neu auf-
genommen wurde.16 Es l�sst sich verk�rzt damit zusam-
menfassen, dass eine Abh�ngigkeit von der Vermittlungs-
leistung bestehen muss.17 Das entspricht auch den Krite-
rien der nach den bisherigen Vorschriften angenommenen
plattformbedingten Abh�ngigkeit.

Der Maßstab der ausreichenden Ausweichmçglichkeiten
ist objektiv-generalisierend zu betrachten, der der Zumut-
barkeit subjektiv-individualisierend.18 Danach l�sst sich
gut vertreten, dass es keine derart umfangreiche Mçglich-
keit wie die Amazon-Plattform gibt, um Waren an einen
derart großen potenziellen Kundenkreis vermitteln zu las-
sen.19 Amazon bietet eine Must-have-Plattform �hnlich
einer Spitzenstellung an, auf der Verk�ufer f�r ihre Kunden
pr�sent seinm�ssen, da sie anderenfalls einenwesentlichen
Vertriebskanal verlieren. Bei der subjektiv-generalisieren-
den Betrachtung ist auch die individuelle wirtschaftliche
Betroffenheit zu betrachten. Insbesondere f�r allein �ber
Amazon t�tige Verk�ufer wird sich dabei keine zumutbare
Alternative anbieten, die eine Sperre ersetzen kçnnte.

3. Missbr�uchliche Gesch�ftsverweigerung

Sind dieVoraussetzungen der Adressatenstellung erf�llt, so
darf das Unternehmen gem�ß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB ein
anderes Unternehmen nicht unmittelbar oder mittelbar un-
billig behindern oder ohne sachlich gerechtfertigten Grund
unmittelbar odermittelbar anders behandelnals gleichartige
Unternehmen. Ein typischer Fall des hierbei schon erfassten
Behinderungsmissbrauchs ist der der missbr�uchlichen Ge-
sch�ftsverweigerung.20 Dies l�uft im Zusammenhang mit
der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus § 33
Abs. 1GWBauf einenKontrahierungszwang hinaus, sofern
sich nicht im Einzelfall eine sachliche Rechtfertigung er-
gibt. Die Privatautonomie Amazons wird dabei durch den
kartellrechtlichen Unterlassungsanspruch begrenzt.

�hnliche Ergebnisse lassen sich �ber den § 19 Abs. 2 Nr. 4
GWB erzielen, der allerdings bei relativer Marktmacht-
stellung nicht anwendbar ist. Diese Vorschrift erfasst die
klassische Essential Facilities Doctrine, steht jedoch zu
dem allgemeinen Behinderungsmissbrauch in keinem al-
ternativen oder ausschließlichen Verh�ltnis.21 Das bedeu-
tet, dass missbr�uchliche Gesch�ftsverweigerungen digi-

taler Plattformen ohne weiteres bereits �ber § 19 Abs. 2
Nr. 1 GWB erfasst werden kçnnen.

a) Grundlagen und Maßstab der Missbr�uchlichkeit

Eine Sperre des Amazon-Verk�uferkontos kann eine wett-
bewerbliche Behinderung darstellen. Ist diese unbillig, so
ist das Verhalten missbr�uchlich. Dabei wird zur Feststel-
lung der Missbr�uchlichkeit zum einen nach st�ndiger
Rechtsprechung des BGH die Abw�gungsformel herange-
zogen, wonach eine umfassende Abw�gung der Interessen
der Beteiligten unter Ber�cksichtigung der auf die Freiheit
des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB zu
erfolgen hat.22

Hiernach kçnnen auf Seiten Amazons grunds�tzlich auch
unternehmerische Interessen und dahinterstehende grund-
rechtliche Prinzipien ber�cksichtigt werden. Zu diesen ge-
hçren unternehmerische und wirtschaftliche Freiheiten, die
selbst einem marktbeherrschenden Unternehmen im Rah-
men seiner Privatautonomie noch ein eigenes Ermessen bei
der Ausgestaltung seiner gesch�ftlichen Prozesse und
Durchf�hrung unternehmerischer Entscheidungen zubilli-
gen.DiesesErmessenwiederum ist jedochdurchdasMarkt-
machtmissbrauchsverbot kartellrechtlich �berpr�fbar.23

Den unternehmerischen Interessen stehen dabei in der
Abw�gung in dieser Konstellation die der Amazon-Ver-
k�ufer gegen�ber. Nicht mehr zul�ssig sind danach Hand-
lungen, die deren gesch�tzte Interessen ohne sachliche
Rechtfertigung erheblich beeintr�chtigen.

b) Sachliche Rechtfertigung

Im Rahmen der dargestellten Interessenabw�gung ist des-
halb zu pr�fen, ob sich eine sachliche Rechtfertigung
ergibt. In diesem Fall w�rde eine Sperre den Interessen
Amazons entsprechen. Es lassen sich dabei vielf�ltige
Konstellationen vorstellen, in denen es zul�ssig sein mag,
Verk�uferkonten zu sperren oder mindestens einzuschr�n-
ken. So werden t�uschende oder irref�hrende Handlungen
ein ausreichender Auslçser sein kçnnen, ebenso frauen-
oder fremdenfeindliche Angebote oder Darstellungen.
Nicht zwingend notwendig ist dabei, dass das Verhalten
gegen ausdr�ckliche gesetzliche Verbote verstçßt. Aller-
dings d�rfte Amazon ausschließlich Plattformbedingun-
gen aufstellen, die ihrerseits sachlich gerechtfertigt und
diskriminierungs- sowie behinderungsfrei sind.

Amazon tr�gt dabei die Darlegungs- und Beweislast f�r
das Vorliegen einer sachlichen Rechtfertigung.24 Das er-
gibt sich aus der aus dem Marktmachtmissbrauchsverbot
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15 Ganz maßgeblich dazu schon Heinz, in: Kokott/Pohlmann/Polley, Euro-
p�isches, deutsches und internationales Kartellrecht, 2018, S. 309; darauf
aufbauend Louven, Kartellrechtliche Innovationstheorie f�r digitale Platt-
formen, 2021, S. 200 ff.

16 Paal/Kumkar, NJW 2021, 809, 813.
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le, 2021, Kap. 1 E., Rn. 335.
18 Zu den unterschiedlichen Maßst�ben vgl.Markert, in: Immenga/Mestm�-

cker, Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. 2020, Bd. 2 GWB, § 20 GWB, Rn. 22;
Loewenheim, in: Loewenheim et al. (Fn. 7), § 20 GWB, Rn. 17.

19 Ackermann, in: Bien/K�seberg/Klumpe/Kçrber/Ost (Fn. 17), Kap. 1 E.,
Rn. 341.

20 Fuchs, in: Immenga/Mestm�cker (Fn. 18), § 19 GWB, Rn. 127 ff.; Wes-
terman, in: S�cker/Meier-Beck, M�nchener Kommentar zum Wettbe-
werbsrecht, 3. Aufl. 2020, Bd. 2, § 19 GWB, Rn. 52.

21 Louven, Kartellrechtliche Innovationstheorie f�r digitale Plattformen,
2021, S. 247.

22 Statt aller mit weiteren Nachweisen zur st�ndigen Rechtsprechung Loe-
wenheim, in: Loewenheim et al. (Fn. 7), § 19 GWB, Rn. 18; Fuchs, in:
Immenga/Mestm�cker (Fn. 18), § 19 GWB, Rn. 106.

23 Fuchs, in: Immenga/Mestm�cker (Fn. 18), § 19 GWB, Rn. 118.
24 Loewenheim, in: Loewenheim et al. (Fn. 7), § 19 GWB, Rn. 30.



folgenden R�cksichtnahmepflicht des marktbeherrschen-
den Unternehmens.25 Eine Sperre des Verk�uferkontos
ohne jegliche oder mit lediglich unsubstantiierter Begr�n-
dung ist damit bereits missbr�uchlich.26 Aber auch im
weiteren Verlauf obliegt es Amazon, den Nachweis �ber
einen berechtigten Grund zur Sperre zu erbringen.

c) Anwendbarkeit der P2B-Verordnung

Im Gef�ge des Verhaltens digitaler Plattformen gegen�ber
ihren gewerblichen Nutzern wird zudem die Bedeutung
der P2B-Verordnung erçrtert. Erste Gerichte legten sich in
ihren Verf�gungsentscheidungen darauf fest, dass die
Wertungen dieser Verordnung selbstst�ndig neben den
kartellrechtlichen Vorschriften stehen und unmittelbar
bei ihrer Anwendung Ber�cksichtigung finden kçnnen.27

Letzteres l�sst sich allerdings nicht derart unkritisch �ber-
nehmen. Denn so wie die Vorschriften der P2B-Verord-
nung und des Kartellrechts nebeneinanderstehen, so sind
sie auch nach ihren jeweiligen Regeln anzuwenden und
auszulegen. Dabei wird ein Gleichlauf h�ufig nicht auszu-
schließen sein, insbesondere wenn ausdr�cklich wettbe-
werbliche Interessen verfolgt werden. Dies kann jedoch
anders herum nicht Grundlage einer allgemeinen Annah-
me sein. Das ergibt sich insbesondere aus der Annahme
einiger Eingangsgerichte, der Entsperranspruch ergebe
sich ebenso aus §§ 3, 3a UWG.28 Eine Abgrenzung zwi-
schen dem Kartellrecht und dem Lauterkeitsrecht ergibt
wenig Sinn, wenn in beiden F�llen eine unmittelbare
Durchsetzung derselben gesetzlichen Vorschriften ohne
eine weitere Zweckdifferenzierung mçglich w�re. Das
bedeutet, dass wie auch in anderen Gesetzesfriktionen stets
nach dem Zweck des gerade angewandten Gesetzes diffe-
renziert werden sollte.

Dennoch hat insbesondere etwa das LG M�nchen I in der
bereits genannten Entscheidung die besondere Begr�n-
dungspflicht hinsichtlich Sperren durch einen Online-Ver-
mittlungsdienst gem�ßArt. 4 P2B-Verordnung direkt ange-
wandt und dabei mit dem Kartellrecht gleichlaufende Er-
gebnisse erzielt. Die Kammer sieht jedoch inArt. 4 UAbs. 1
P2B-Verordnung eine Ausnahme von der Begr�ndungs-
pflicht f�r den Fall, dass sich der Plattformanbieter auf
wiederholte Verstçße gegen die AGB berufen kann und
dies bereits einmal zur vollst�ndigen Beendigung der be-
treffenden Online-Vermittlungsdienste gef�hrt hat. Das
kann jedoch nur unter demGesichtspunkt vertretenwerden,
dass die Gesch�ftsbedingungen ihrerseits an kartellrecht-
lichen undauch allgemeinen rechtlichenMaßst�bengemes-
sen zul�ssig sind. Es bedarf dabei also erneut einer aus-
dr�cklichen Festlegung des zu einer Sperre berechtigenden
Verhaltens. Ist dies bereits nicht hinreichend klar und kar-
tellrechtlichen Maßst�ben entsprechend dargestellt, so
scheidet auch eine Sperrbegr�ndung nach der P2B-VO aus.

Im Wege des gerichtlichen Rechtsschutzes empfiehlt sich
hier derzeit noch eine alternative Begr�ndung, dass jeden-
falls auch unter den Voraussetzungen der P2B-Verordnung
keine zul�ssige Sperre in Betracht kommt. Dabei sollte
dargestellt werden, dass dies nicht etwa aus einer Ausle-
gung eines Vertrags resultiert, sondern aufgrund der kar-
tellrechtlichen Rahmenbedingungen.

III. Durchsetzung und Praxishinweise

1. Einstweiliger Rechtsschutz

Unter engen Voraussetzungen kann im Wege des einst-
weiligen Rechtsschutzes eine Leistungsverf�gung sach-

gerecht sein, wenn eine bloße Sicherung nicht mehr
ausreichend ist und anderenfalls ein unverh�ltnism�ßiger
Schaden auf Seiten des Antragstellers droht.29 Dies ist
daran zu messen, ob Amazon zugemutet werden kann,
dass durch die Leistungsverf�gung im Rahmen des Ent-
sperranspruchs vollendete Tatsachen geschaffen werden.
Allerdings kçnnen diese grunds�tzlich wieder r�ckg�ngig
gemacht werden, da auch zu einem sp�teren Zeitpunkt
erneut gesperrt werden kçnnte, falls Amazon Umst�nde
nachtr�glich vortr�gt, die eine sachliche Rechtfertigung
tragen. Auf der anderen Seite kann eine anhaltende Sper-
re bis zum Erlass einer endg�ltigen Entscheidung bereits
zu einem wirtschaftlichen Ende des betroffenen Unter-
nehmens f�hren.

Es ist deshalb notwendig, dass ein Antragsteller eine au-
ßergewçhnliche Notlage glaubhaft macht, die bei einem
Abwarten bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache
eintreten w�rde.30 Dies d�rfte ausschließlich bei Amazon
t�tigen Unternehmen regelm�ßig schon deshalb gelingen,
weil durch die Sperre ihnen die Hauptumsatzquelle und
damit betriebliche Existenzgrundlage wegbricht.

2. Zust�ndiges Gericht

Im Zusammenhang mit einem bisherigen Verfahren des
Bundeskartellamts gegen�ber Amazon hatte die Plattform
unter anderem seine Gesch�ftsbedingungen dahingehend
ge�ndert, dass danach grunds�tzlich auch in Deutschland
Klagen erhoben werden kçnnen.31 Sie sind also nicht allein
aufgrund der Gesch�ftsbedingungen ausgeschlossen.

Dennoch kçnnte sich die Frage der internationalen Zust�n-
digkeit auch in diesen F�llen stellen. Denn ein Entsperr-
anspruch hinge hierbei mit dem Begehren zusammen, eine
bereits bestehende Vertragsbeziehung wiederherzustellen.
Da der Vertragspartner seinen Sitz in Luxemburg hat,
kçnnten Gerichte geneigt sein, in Anlehnung an eine ex-
tensive Auslegung der Brogsitter-Entscheidung des
EuGH32 auf einen dortigen Erf�llungsort abzustellen und
ihre internationale Zust�ndigkeit wegen Art. 7 Nr. 1 Br�s-
sel-Ia-VO abzulehnen.

Dies steht jedoch der Annahme des besonderen Gerichts-
stands der unerlaubten Handlung aus Art. 7 Nr. 2 Br�ssel-
Ia-VO in Deutschland nicht entgegen.33 Entscheidend nach
der j�ngeren Wikingerhof-Rechtsprechung des EuGH und
dem sich anschließend des BGH ist vielmehr, ob ein ge-
setzlicher Anspruch geltend gemacht wird, der unabh�ngig
von einem Vertragsverh�ltnis zwischen den Parteien
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25 Fuchs, in: Immenga/Mestm�cker (Fn. 18), § 19 GWB, Rn. 19.
26 LG M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613, Rn. 75 =

ECLI:DE:LGMUEN1:2021:0512.37O32.21.0A; LG M�hlhausen, 29. 6.
2020 – HK O 26/20.

27 LG M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, BeckRS 2021, 10613, Rn. 82 =
ECLI:DE:LGMUEN1:2021:0512.37O32.21.0A; LG Hannover, 22. 7.
2021 – 25 O 221/21.

28 LG Hannover, 22. 7. 2021 – 25 O 221/21.
29 Ollerdißen, in: Wiedemann, Kartellrecht, 4. Aufl. 2020, § 61 Rn. 71 f., 74.
30 OLG D�sseldorf, 14. 11. 2018 – VI-U (Kart) 7/18 – MQB-Hintersitzleh-

nen.
31 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt erwirkt f�r H�ndler auf den Amazon

Online-Marktpl�tzen weitreichende Verbesserungen der Gesch�ftsbedin-
gungen v. 17. 7. 2019, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Mel
dung/DE/Pressemitteilungen/2019/17_07_2019_Amazon.html.

32 EuGH, 13. 3. 2014 – C-548/12, ECLI:EU:C:2014:148 – Brogsitter; diese
Rechtsprechung wurde mittlerweile vom EuGH pr�zisiert EuGH, 24. 11.
2020 – C-59/19, K&R 2021, 41 ff. = GRUR 2021, 116 = ECLI:EU:C:
2020:950 – Wikingerhof; daran anschließend BGH, 10. 2. 2021 – KZR
66/17 – Wikingerhof.

33 BGH, 10. 2. 2021 – KZR 66/17 – Wikingerhof, Rn. 11; so auch LG
M�nchen I, 12. 5. 2021 – 37 O 32/21, ECLI:DE:LGMUEN1:2021:
0512.37O32.21.0A = BeckRS 2021, 10613, Rn. 37.



besteht.34 Das richtet sich danach, ob zur Pr�fung des
Anspruchs die Pr�fung des geschlossenen Vertrags uner-
l�sslich ist. Hierzu stellt die Wikingerhof-Rechtsprechung
auch klar, dass in derartigen F�llen regelm�ßig den Ge-
sch�ftspartnern keine Wahl bleibt als der Abschluss der
entsprechenden Gesch�ftsbeziehungen. Ebenso argu-
mentativ dies st�tzend ist der Hinweis auf den Gleichlauf
zwischen Entsperranspr�chen und einem Kontrahierungs-
zwang auf erstmalige Herstellung einer Gesch�ftsbezie-
hung. Das Marktmachmissbrauchsverbot stellt die delikts-
rechtlichen Schranken eines jeden Vertrags des markt-
beherrschenden Unternehmens dar. Was jedoch miss-
br�uchlich ist, richtet sich nach dem gesetzlichen Abw�-
gungsmaßstab und dem Erfolgsort. Die zwar vertraglichen
Plattform-Bedingungen stellen hierbei lediglich tats�chlich
in wettbewerblicher Hinsicht ber�cksichtigungsf�hige tat-
s�chliche Umst�nde dar. Beeintr�chtigt wird der Wettbe-
werb durch die Sperre jedoch in Deutschland.

Diese Argumente nicht ansprechend nimmt das LG Han-
nover seine internationale Zust�ndigkeit nach Art. 7 Nr. 1
Br�ssel-Ia-VO an.35 Die Frage der vertraglichen Berechti-
gung des Verk�ufers zum Vertrieb �ber die Amazon-Platt-
form lasse sich nicht losgelçst von den vertraglichen Re-
gelungen des Vertriebsvertrags beurteilen. Der Erf�llungs-
ort dieses Vertrags liege allerdings in diesem Fall in
Deutschland, da neben den Dienstleistungen in Luxem-
bourg auch Logistik undWarenversendung in Deutschland
Gegenstand des Vertrags waren. Dieses Ergebnis mag den
Besonderheiten dieses Verf�gungsverfahrens geschuldet
sein, das auch die Sperre der Logistikleistungen und An-
drohung der Vernichtung in Deutschland eingelagerter
Waren umfasste. Bei einem reinen Abstellen auf die Ver-
mittlungsleistung w�re deshalb auch hier eine Ablehnung
der internationalen Zust�ndigkeit zu bef�rchten gewesen.

Sowohl bei der internationalen Zust�ndigkeit nach Art. 7
Nr. 2 Br�ssel-Ia-VO wie auch dem besonderen Gerichts-
stand der unerlaubten Handlung nach § 32 ZPO kommt es
auf denBegehungsort an.Dies ist jederOrt, an demnur eines
der maßgeblichen Merkmale der unerlaubten Handlung
begangen wurde, damit also jeder Handlungs- und jeder
Erfolgsort.36Kommt es bei der hier begehrtenWiederzulas-
sung als Amazon-Verk�ufer auf den Zugang zu den ver-
mittelten Absatzm�rkten an, so ist jede verweigerte Ver-

mittlung zu einem potenziellenAmazon-Kunden Erfolg der
deliktischen Handlung. Da diese wiederum �berall sitzen
kçnnen, wird auch die Sperre an jedem Ort begangen. Der
Verk�ufer hat damit gem�ß § 35 ZPO die Wahl unter den
çrtlich zust�ndigen Gerichten an jedem dieser Orte.37

3. Antrag

Im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Entsperranspr�-
chen kçnnen sich Fragen nach dem zivilprozessualen Be-
stimmtheitserfordernis stellen. Da sie sich materiellrecht-
lich auf die Anspruchsgrundlage aus § 33 Abs. 1 GWB
st�tzen, ist den dabei geltenden Besonderheiten Rechnung
zu tragen. Hiernach gen�gt es aber, wenn die Hauptleis-
tungspflichten des Kontrahierungszwangs hinreichend be-
stimmt beschrieben sind, sodass eine Vollstreckung aus
einem Titel ohne inhaltliche Fortsetzung des Streits mçg-
lich ist.38 Es reicht demnach bei einem Entsperranspruch
gegen�ber Amazon aus, die vorgenommene Sperre und
das Verk�uferkonto zu beschreiben und die begehrte Un-
terlassung darzustellen.

IV. Zusammenfassung

Gegen sachlich nicht gerechtfertigte Sperren ihrer Amazon-
Verk�uferkonten kçnnen sich Unternehmen erfolgverspre-
chend gerichtlich zurWehr setzen.Dies kann auch imWege
des einstweiligen Rechtsschutzes erfolgen, wenn zus�tzlich
zu den allgemeinen Voraussetzungen existenzbedrohende
Umst�nde glaubhaft gemacht werden kçnnen. Gerichtliche
Antr�ge kçnnen dabei regelm�ßig in Deutschland gestellt
werden, da es auf die Auslegung eines Vertrags nicht an-
kommt, sondern durch das Marktmachtmissbrauchsverbot
lediglich die deliktsrechtlichen Grenzen eines mçglichen
Sperrverhaltens durch Amazon bestimmt werden.

34 EuGH, 24. 11. 2020 – C-59/19, K&R 2021, 41 ff. = GRUR 2021, 116 =
ECLI:EU:C:2020:950, Rn. 33 – Wikingerhof; BGH, 10. 2. 2021 – KZR
66/17 – Wikingerhof, Rn. 11.

35 LG Hannover, 22. 7. 2021 – 25 O 221/21.
36 Toussaint, in: Vorwerk/Wolf, BeckOK ZPO, 41. Ed. 2021, § 32 ZPO

Rn. 9.
37 Mit diskutierten Einschr�nkungen aber Heinrich, in: Musielak/Voit,

ZPO 18.Aufl. 2021, § 32 Rn. 18.
38 Ollerdißen, in: Wiedemann (Fn. 29), § 61 Rn. 62.
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Update IT-Sicherheitsrecht

Kurz und Knapp

Die Autoren stellen f�r das IT-Sicherheitsrecht rele-
vante legislative und judikative Entscheidungen aus
dem Zeitraum 2020/2021 vor.

I. Einf�hrung und Abgrenzung zum IT-Sicher-
heitsrecht

Die Informatik hat die IT-Sicherheit l�ngst als eigenen,
wichtigen Schwerpunkt etabliert. Sie nennt Sicherheits-

l�cken „vulnerabilities“, deren Ausnutzung „exploit“ und
das daraus resultierende Risiko „threat“. Die Rechtswis-
senschaft dagegen streitet noch umExistenz und Definition
des IT-Sicherheitsrechts. Nach dem Verst�ndnis der Auto-
ren umfasst es alle Rechtsnormen und Rechtss�tze, die die
Verf�gbarkeit, Integrit�t und Vertraulichkeit (= Schutz-
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